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Auszüge aus Seite 45:

XV. Sozialhilfe-Bezieher in der EVS-Referenz-Gruppe lt.
      Bundesministerium des Innern:

(...)

Die „Haushalte in unteren Einkommensgruppen" sind nach Ansicht des BMI offenbar
Sozialhilfe-Bezieher und ähnliche Personen (...).
Sozialhilfe-Bezieher sind im Rahmen der EVS erhoben worden, angeblich aber nicht in
der Referenzgruppe für die Bemessung von Regelsatz / Regelleistung enthalten
(Zirkelschlüsse).
Das BMI erweckt jedoch den Eindruck, Sozialhilfe-Bezieher seien „der überwiegende
Teil der maßgeblichen Referenzgruppe“ (...).

Würden die Ausführungen des BMI zutreffen und Sozialhilfe-Bezieher wären
tatsächlich Teil der Referenzgruppe (die Höhe der Ausgaben deutet durchaus darauf
hin), würde es sich bei der Festlegung von Regelsatz / Regelleistung um
Zirkelschlüsse handeln und damit wäre die Festlegung auf EUR 331 / 345 / 347 /
351 / 359 nicht zulässig.

Über 52 % der Referenz-Haushalte zahlen keine GEZ-Gebühren

Interessant bei den EVS-2003-Daten des BMAS ist auch die Zahl der Haushalte, die
"Rundfunk- und Fernsehgebühren" angegeben haben (...).

Nur 951 von 2000 Haushalten zahlen GEZ, d.h. nur 47,55 % der Referenz-Haushalte.
Wieso zahlt über die Hälfte der Referenz-Haushalte keine GEZ-Gebühren? Sind diese
Haushalte GEZ-befreit, falls ja, wieso?

Handelt es sich etwa um Sozialhilfe-Bezieher, somit um eine nicht zulässige
Referenzgruppe, wie das Bundesministerium des Innern behauptet?

Hinweis: Lt. Aussage des Statistischen Bundesamtes werden die Angaben der
teilnehmenden Haushalte auf Plausibilität geprüft, es ist daher nicht davon
auszugehen, dass die GEZ-Angaben „vergessen" wurden.


